
Öffentliches Verfahrensverzeichnis 

(Das BDSG schreibt im §4g vor, dass der Beauftragte für den 
Datenschutz 

jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend 

§4e verfügbar zu machen hat) 

  

1. Name der verantwortlichen Stelle: 
 
 Sport und Freizeit GmbH 
  

2. Geschäftsführer/Vorstände des Unternehmens und der mit der Leitung 

    der Datenverarbeitung beauftragten Personen: 
  

 Geschäftsführer: 
 
Dipl.-Ing. (FH) Betriebswirt Herr Steffen Pause 
 

 Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung: 
  
 keiner 
 

  Datenschutzbeauftragter: 
 
 
 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: 
  
Zwickauer Str.39 
08412 Werdau 
  
Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitung (§ 4e Satz 1 Nr. 4 - 8 BDSG) 
 

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 
  
 Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Betreiberbelange für die 
Versorgung des Bäderbetriebes. 
 

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen 

    Daten oder Datenkategorien: 
  
 5.1 Kategorien betroffener Personen 
 
Mitarbeiter X Kunde X 

Lieferant X   

 
 5.2 Datenkategorien 
 
offen X intern X 

vertraulich  streng vertraulich  

besondere Daten (§ 3 Abs. 9 
BDSG)  

 anonymisiert  

pseudonymisiert    

 



5.3 Art der Daten 
 
Kunden-, Mitarbeiter- und Lieferantendaten, sofern sie zur Erfüllung des 
Geschäftszweckes erforderlich sind. 
 
 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
    werden können: 
  
 Daten werden an folgende Empfänger übermittelt: 
- beim Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften öffentliche Stellen; 
- für den Betriebsverlauf notwendige interne Stellen; 
- Auftragsdatenverarbeiter, die nach § 11 BDSG vertraglich gebunden sind; 
- externe Stellen, wenn dies zur Erfüllung zur unter 4. genannten Zweckbestimmung 
notwendig ist; 
- Betroffene, wenn sie benachrichtigt werden müssen. 
 
  

7. Regelfristen für die Löschung der Daten: 
  
 Die Löschung der Daten erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der gesetzlichen, 
satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen. Werden darüber hinaus 
Daten gespeichert, werden diese gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden oder die 
unter 4.genannte Zweckbestimmung entfällt. 
 
 

8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 
  
 Es erfolgt keine Datenübermittlung in Drittländer. 
 

 
 


